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c) Um älteren Mitgliedern entgegenzukommen, hat der Vorstand einen Veteranenvertreter in seine

Reihen aufgenommen, der die Belange seiner Kameraden wahrnimmt und gleichzeitig mindes-

tens eine Veranstaltung pro Jahr durchführt, die auf die Interessen der Veteranen ausgerichtet
ist.

d) Die Zusammenarbeit mit dem Pistolenclub wird aktiviert. Vor allem sollen schiesskundige
Instruktoren die weniger guten Schützen in die Kunst der Handhabung der Waffe einführen.

e) Wie man die neueingetretenen Aktiven begeistern soll? — Wir haben keine Patentlösung.
Einmal im Jahr lädt der Vorstand alle Neumitglieder zu einem Informations- und Diskussions-
abend ein und steht für alle interessierenden Fragen zur Verfügung.

Der Fragebogen war ein Versuch, die Probleme unserer Sektion zu beleuchten und «neue» Lösun-

gen dafür zu finden. Ersteres scheint uns gelungen, letzteres hätte ergiebiger sein können.

Der Vorstand fühlt sich in seiner Arbeit bestätigt und wird sich weiterhin für die Belange seiner

Mitglieder einsetzen. Die Hände in den Schoss legen wäre der schlechteste Dienst, den wir uns
erweisen könnten.

i\. Gaggez/tfe/w, rowr

Begrenzte Geschwindigkeit — Ihre Sicherheit!
Nach übereinstimmenden Angaben der Polizeikommandos scheint seit Inkrafttreten von Tempo
100 im Ausserortsverkehr eine gewisse Beruhigung eingetreten zu sein. Die in der Zwischenzeit
durchgeführten Radarkontrollen stellen der grossen Mehrheit aller Automobilisten ein gutes Zeug-
nis aus.

Die Schweizeische Konferenz für Sicherheit im Strassenverkehr (SKS) möchte im Zusammenhang
mit der Neugestaltung der 230 Mahnwände entlang dem Hauptstrassennetz durch den Hinweis
«Begrenzte Geschwindigkeit — Ihre Sicherheit!» einige der häufigsten Fragen zum Tempo 100

beantworten :

- Auch beim Überholvorgang dürfen 100 km/h nicht überschritten werden. Wertvolle Hilfe
kann in erster Linie der Lastwagenchauffeur leisten, indem er sich selber strikte an seine

eigenen Geschwindigkeitsvorschriften hält, den vorgeschriebenen Abstand von ca. 100 m zwi-
sehen Lastwagen respektiert und das Überholen bei Kolonnenbildung durch starkes Rechtshalten,
vorübergehendes Verlangsamen oder kurzes Ausstellen erleichtert. Die gleiche Pflicht haben
Lenker mit spikesbereiften Autos.

- Es ist nicht Sache des einzelnen Automobilisten, über die Einhaltung der Geschwindigkeitsvor-
Schriften zu wachen. Insbesondere dürfen Überholmanöver —• auch wenn in Einzelfällen unter
Missachtung der Tempolimite durchgeführt — nicht vorsätzlich behindert werden.

- Tempo 100 ist grundsätzlich nicht signalisiert. Die 100 km / h-Beschränkung gilt für alle Aus-
serortsstrecken, eingeschlossen Autostrassen (zwei- oder dreispurige Strecken, die dem Motorfahr-
zeugverkehr vorbehalten sind). Nur Abweichungen (z.B. 80 oder 120 km/h) sind durch ent-
sprechende Tafeln gekennzeichnet. Der Autobahnverkehr dagegen unterliegt der allgemeinen
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht.

- Die Messgeräte der Polizei sind geeicht. Wer also der Geschwindigkeitsüberschreitung beschul-

digt wird, muss annehmen, er habe tatsächlich einen Fehler begangen. Im Zweifel und bei
älteren Wagen empfiehlt sich eine Kontrolle des eigenen Tachometers durch eine Garage oder
beim nächsten Strassenverkehrsamt.

- Tempo 100 ist die oberste zulässige Grenze. Der Lenker hat seine Geschwindigkeit stets den

gegebenen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen anzupassen.

247


	Begrenzte Geschwindigkeit - Ihre Sicherheit!

